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 Veröffentlicht am 26.05.1998

Norm

ZPO §226 V

Rechtssatz

Die Erklärung des Klägers, das Hauptbegehren und das zuletzt gestellte Eventualbegehren als gleichwertig zu

betrachten, bedeutet die Stellung eines Alternativbegehrens, also zweier vom Kläger als gleichwertig angesehener

Hauptbegehren, von denen er keinem den Vorzug gibt.
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Auch; Beisatz: Erst bei der Erfüllung des Begehrens kann sich - je nach seinem Wortlaut - der Kläger oder der

Beklagte für die Erfüllung eines Begehrens entscheiden, wodurch dann durch die erbrachte Leistung das unerfüllt

gebliebene Begehren gegenstandslos (weil durch die Erfüllung mitbefriedigt) wird. (T1)
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